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Badminton-Verein-Leverkusen e.V. 

vereinsinterne Vermerke 

Aufgrund der Coronaschutzverordnung ist jede Person verpflichtet 

sich im öffentlichen Raum so zu verhalten, dass sie sich und andere 

keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt. 

 
 

Einwilligungserklärung  (bitte in  D R U C K S C H R I F T  ausfüllen) 

Name:       Vorname:       

Telefon (privat)       (dienstlich):       

e-mail:       

Ort und Datum  

Unterschrift:                                                      ggf. Erziehungsberechtigter:  

des Antragstellers                                                           des Erziehungsberechtigten 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich dass ich die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen und Regeln 

akzeptiere. 

 

Persönliche Daten: 

 Die oben angegebenen persönlichen Daten werden vom Verein aufbewahrt und den 

jeweiligen Übungsleitern zur Verfügung gestellt. 

 Eine bei jeder Trainingseinheit geführte Anwesenheitsliste wird für vier Wochen vom Verein 

aufgehoben, und anschließend vernichtet. 

 Falls bei einer teilnehmenden Person später Covid19 festgestellt wird, werden diese Daten dem 

Gesundheitsamt übermittelt. 

 

 

Hygieneregeln: 

 Jegliche Körperkontakte, z. B bei der Begrüßung müssen unterbleiben  

 Der Zutritt zur Sportstätte erfolgt nacheinander,  mit entsprechendem Mund-Nasen-Schutz und 

(auch bei Warteschlangen) unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern  

 Die Teilnehmenden reisen individuell und bereits in Sportbekleidung zur Sporteinheit an 

 Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen und Duschen ist nicht gestattet. 

 Duschen und Umziehen erfolgt zu Hause, nicht in der Halle. 

 Verschwitzte Trikots und Handtücher sind ohne Kontakt zur Halle/ Halleneinrichtung in eine 

eigene Tasche oder Tüte zu verpacken. 

 Es kommen nur absolut symptomfreie Personen zum Training. Wer typische Symptome wie 

Husten und Fieber hat, bleibt zu Hause und kontaktiert seinen Hausarzt telefonisch. Dies gilt 

auch bei Durchfall, Übelkeit, nicht erklärbarer starker Müdigkeit und Muskelschmerzen sowie 

Störungen des Geruchs-oder Geschmackssinnes. 

 

 


